
Auf der Grundlage der Prognose der Verwaltung zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 116a Abs. 1 
GO NRW für die Inanspruchnahme der Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2019 verzichtet der Stadtrat auf die Aufstellung dieses Gesamtabschlusses und beauftragt 
die Verwaltung mit der Erstellung eines Beteiligungsberichtes nach § 117 GO NRW. 

 


